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Wichtige neue Entscheidung 
 
Erschließungsbeitragsrecht: Zum Beginn der erstmaligen technischen Herstellung  
einer Erschließungsanlage i.S.v. Art. 5a Abs. 7 Satz 2 KAG 
 
Art. 5a Abs. 2, Art. 5a Abs. 7 Satz 2 KAG, § 127 Abs. 2 Nr. 1 BauGB 
 
Erschließungsbeitragsrecht 
Erschließungsanlage 
Anbaustraße 
Beginn der technischen Herstellung 
Straßenbeleuchtung 
 
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom 27.11.2023, Az. 6 BV 22.306 
 
 
 
Leitsätze: 

Mit dem Beginn der erstmaligen technischen Herstellung einer Erschließungsanlage, 

der nach Maßgabe von Art. 5a Abs. 7 Satz 2 KAG eine Frist von 25 Jahren für die  

Erhebung von Erschließungsbeiträgen auslöst, ist die erste sichtbare Baumaßnahme 

gemeint („erster Spatenstich“), mit der das gemeindliche Bauprogramm für eine  

bestimmte Erschließungsanlage verwirklicht werden soll. Daran fehlt es etwa, wenn 

die Gemeinde lediglich ein Provisorium anlegen will, um für anliegende Grundstücke 

eine Bebauung zu ermöglichen. 
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Hinweise: 

Mit dem vorliegenden Urteil hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) 

die Berufung einer Grundstückseigentümerin zurückgewiesen und ihre Heranziehung 

zu einem Erschließungsbeitrag für die erstmalige endgültige Herstellung einer  

Anbaustraße als im Ergebnis rechtmäßig erachtet. Das Verfahren gab dem Gericht 

Gelegenheit zu einer vertieften Auseinandersetzung mit der zum 01.04.2021 in Kraft 

getretenen Höchstfrist des Art. 5a Abs. 7 Satz 2 KAG für die Erhebung von  

Erschließungsbeiträgen durch die Gemeinden. 

 

1. Die streitgegenständliche Anbaustraße wurde in den 1970er Jahren mit einer  

Asphaltdecke ohne Randeinfassung und gesonderter Straßenentwässerung im 

Außenbereich angelegt. 1984 wurde eine Straßenbeleuchtung installiert. In den 

folgenden Jahrzehnten wurden auf der östlichen Straßenseite sukzessive Wohn-

häuser errichtet; inzwischen sind alle sieben Anliegergrundstücke auf dieser  

Straßenseite bebaut. Entlang der gesamten westlichen Straßenseite grenzt  

– zu beiden Seiten eines einmündenden Weges – ein etwa 27 m tiefer, bislang  

unbebauter Streifen an, der die Anbaustraße von der Bebauung in Richtung 

Hauptort trennt. Einen Bebauungsplan hat die Gemeinde für das Gebiet nicht auf-

gestellt. 

 

Im Jahr 2020 ließ die Gemeinde Straßenbaumaßnahmen durchführen, mit denen 

ihrer Meinung nach die streitgegenständliche Straße als Erschließungsanlage 

erstmalig endgültig hergestellt wurde. Mit Bescheid vom 15.03.2021 zog sie die 

Klägerin als Miteigentümerin eines östlich angrenzenden Anliegergrundstücks auf 

der Grundlage ihrer Erschließungsbeitragssatzung (EBS) vom 29.03.1988 zu ei-

nem Erschließungsbeitrag heran und verlangte unter Anrechnung einer bereits be-

glichenen Vorausleistung die Zahlung eines Restbetrags. Bei der Beitragsberech-

nung setzte die Gemeinde als Herstellungsaufwand unter anderem die Kosten für 

die 1984 errichtete Straßenbeleuchtung an. Bei der Verteilung des umlagefähigen 

Aufwands berücksichtigte sie die auf beiden Straßenseiten angrenzenden Grund-

stücke als beitragspflichtig. Am 20.04.2021 fasste der Gemeinderat einen Abwä-

gungsbeschluss und stellte fest, dass die Bergstraße den in § 1 Abs. 4 bis 7 

BauGB bezeichneten Anforderungen entspricht. 
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Die Klägerin erhob vor dem Verwaltungsgericht Klage gegen den Beitrags- 

bescheid und machte insbesondere geltend, dass die Altanlagenregelung des 

Art. 5a Abs. 7 Satz 2 KAG die Beitragserhebung ausschließe. Denn, wie der Ge-

meinderat der Beklagten selbst angenommen habe, sei durch die Herstellung der 

Straßenbeleuchtung im Jahr 1984 jedenfalls mit der erstmaligen technischen Her-

stellung der Bergstraße begonnen worden. Das liege mehr als 25 Jahre zurück 

und stehe nach der nunmehrigen Rechtslage einer Beitragserhebung entgegen. 

 

Das Erstgericht hat die Klage abgewiesen und insbesondere ausgeführt, dass die 

Ausschlussfrist des Art. 5a Abs. 7 Satz 2 KAG der Beitragserhebung nicht entge-

genstehe. Diese am 01.04.2021 in Kraft getretene Regelung finde vorliegend An-

wendung. Zwar sei der Beitragsbescheid noch vor dem Stichtag erlassen worden. 

Allerdings sei er zunächst rechtswidrig gewesen, weil die Gemeinde erst nach 

dem Stichtag die planersetzende Abwägungsentscheidung nach § 125 Abs. 2 

BauGB getroffen habe und erst mit dieser die sachlichen Erschließungsbeitrags-

pflichten entstanden seien. Die Ausschlussfrist greife jedoch nicht durch, weil seit 

Beginn der technischen Herstellung einer Erschließungsanlage noch keine 25 

Jahre vergangen seien. Mit Blick auf den Gesetzeswortlaut könne die Frist des 

Art. 5a Abs. 7 Satz 2 KAG nicht zu laufen beginnen, solange eine Straße keine Er-

schließungsfunktion aufweise. Dazu genüge es im Außenbereich oder in unbe-

planten Gebieten noch nicht, dass an ihr vereinzelt Grundstücke bebaut würden. 

Sie ändere ihre rechtliche Qualität im Sinn eines Funktionswandels hin zur An-

baustraße mit Erschließungsfunktion erst dann, wenn an ihr eine gehäufte Bebau-

ung einsetze, wenn also zumindest für eine Straßenseite bauplanungsrechtlich 

eine Innenbereichslage im Sinn von § 34 Abs. 1 BauGB zu bejahen sei. Danach 

habe die streitgegenständliche Straße jedenfalls im Jahr 1996 noch keine Er-

schließungsfunktion besessen. Damals habe es nach den vorliegenden Luftbildern 

nur östlich der Straße eine einzelne Bauzeile mit sieben bebauten Grundstücken 

gegeben. Diese Bebauung habe kein ausreichendes eigenes Gewicht gehabt, um 

einen eigenen Ortsteil im Sinn von § 34 BauGB zu bilden.  

 

2. Dieser Bewertung hat sich der BayVGH im Berufungsverfahren im Ergebnis  

angeschlossen:  
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Das Verwaltungsgericht habe die Klage zu Recht abgewiesen, weil der angefoch-

tene Erschließungsbeitragsbescheid im Lauf des gerichtlichen Verfahrens recht-

mäßig geworden sei. Der Bescheid sei zwar ursprünglich rechtswidrig gewesen, 

weil im Zeitpunkt seines Erlasses noch nicht sämtliche Voraussetzungen für das 

Entstehen der sachlichen Erschließungsbeitragspflichten für die Herstellung der 

Anbaustraße erfüllt waren. Mit der bebauungsplanersetzenden Abwägungsent-

scheidung (§ 125 Abs. 2 BauGB), die der Gemeinderat der Beklagten am 

20.04.2021 nachgeholt habe, hätten jedoch sämtliche Voraussetzungen für eine 

Beitragserhebung vorgelegen. Die streitige Beitragsfestsetzung sei bezogen auf 

diesen Zeitpunkt nach Art. 5a KAG (in der seit 01.04.2021 geltenden Fassung des 

Gesetzes vom 19.02.2021, GVBl S. 40) in Verbindung mit §§ 127 ff. BauGB und 

der EBS der Beklagten vom 29.03.1988 dem Grunde wie der Höhe nach gerecht-

fertigt. Da die Gemeinden zur Erhebung von Erschließungsbeiträgen gemäß Art. 

5a Abs. 1 KAG verpflichtet seien, sei eine gerichtliche Aufhebung des rechtswidrig 

erlassenen, nunmehr aber durch die Rechtslage gedeckten Beitragsbescheids 

ausgeschlossen, weil er umgehend wieder erlassen werden müsste; der ursprüng-

lich rechtswidrige Beitragsbescheid werde mit anderen Worten im Zeitpunkt des 

Entstehens der sachlichen Erschließungsbeitragspflichten – mit Wirkung für die 

Zukunft, also ex nunc, nicht ex tunc – geheilt (UA Rn. 18). 

 

Die Beitragserhebung scheitere nicht an Art. 5a Abs. 7 Satz 2 KAG, der auch für 

noch „offene“ Abrechnungsfälle gelte, bei denen – wie im entschiedenen Fall – im 

Zeitpunkt des Inkrafttretens die Erschließungsanlage zwar bereits technisch fertig-

gestellt gewesen sei, die sachlichen Erschließungsbeitragspflichten aber noch 

nicht entstanden waren (UA Rn. 28; weitere, ebenfalls nicht durchgreifende Ein-

wände gegen den Beitragsbescheid sollen hier nicht weiter betrachtet werden). 

 

Nach dieser Vorschrift könne kein Erschließungsbeitrag erhoben werden, sofern 

seit dem Beginn der erstmaligen technischen Herstellung einer Erschließungsan-

lage mindestens 25 Jahre vergangen sind. Bei ihrer Auslegung sei zu berücksich-

tigen, dass der Gesetzgeber nicht nur vom Beginn der erstmaligen technischen 

Herstellung spreche, sondern diese ausdrücklich auf eine Erschließungsanlage 

beziehe, mithin auf den Anfang des durch zentrale erschließungsbeitragsrecht- 

liche Begriffe umschriebenen Vorgangs der „erstmaligen Herstellung“ (vgl. § 128 
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Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB) einer beitragsfähigen „Erschließungsanlage“ (§ 127 

Abs. 2 BauGB) abstelle. Demnach werde der fristauslösende Beginn nicht durch 

irgendwelche sichtbaren Bauarbeiten markiert, sondern nur durch solche, die  

objektiv auf die erstmalige Herstellung einer Erschließungsanlage gerichtet sind. 

So könnten Bauarbeiten an einer beidseitig durch den Außenbereich verlaufenden 

Straße in aller Regel nicht die 25-Jahres-Frist auslösen, weil eine solche Straße 

mangels Bestimmung zum Anbau keine Erschließungsanlage im Sinn von Art. 5a 

Abs. 2 KAG in Verbindung mit § 127 Abs. 2 Nr. 1 BauGB sei, auch wenn an ihr 

einzelne Häuser liegen. Gemeint sei vielmehr der Beginn des sichtbaren techni-

schen Ausbaus („erster Spatenstich“), an dessen Ende die jeweilige Erschlie-

ßungsanlage in der gesamten vorgesehenen Ausdehnung mit sämtlichen vorgese-

henen Teileinrichtungen erstmalig hergestellt ist. Die Frage nach dem Beginn 

könne ebenso wie diejenige nach dem Ende der erstmaligen technischen Herstel-

lung allein danach beurteilt werden, welche Planung die Gemeinde als Trägerin 

der Erschließungsaufgabe (§ 123 Abs. 1 BauGB) verfolge. Maßgeblich sei daher 

neben dem Teileinrichtungs- und dem technischen Ausbauprogramm in der  

Erschließungsbeitragssatzung insbesondere das auf die konkrete Anlage bezo-

gene Bauprogramm, das von der Gemeinde auch formlos aufgestellt werden 

könne und in der Regel werde (UA Rn. 29). 

 

Mit dem Beginn der erstmaligen technischen Herstellung einer Anbaustraße sei 

also die erste sichtbare Baumaßnahme gemeint, mit der das gemeindliche Bau-

programm für eine bestimmte Anbaustraße (Teilstrecke) verwirklicht werden solle. 

Daran fehle es etwa, wenn die Gemeinde lediglich ein Provisorium anlegen wolle, 

also nur irgendeine Verkehrsanlage, um für anliegende Grundstücke eine Bebau-

ung zu ermöglichen oder um eine Verbindung zwischen zwei Straßen herzustel-

len. Um den Beginn der technischen Herstellung einer Erschließungsanlage han-

dele es sich auch nicht, wenn die Gemeinde lediglich beabsichtige, eine Teil- 

einrichtung wie etwa die Fahrbahn technisch herzustellen, ihre Planung also die 

übrigen Teileinrichtungen nicht einschließe (UA Rn. 30). 

 

Bezogen auf die streitgegenständliche Anbaustraße lägen die Voraussetzungen 

des Art. 5a Abs. 7 Satz 2 KAG für einen Ausschluss der Beitragserhebung wegen 

Ablaufs der 25-Jahresfrist – eindeutig – nicht vor. Mit ihrer erstmaligen tech- 
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nischen Herstellung als Erschließungsanlage sei nicht bereits in den 1970er oder 

1980er Jahren begonnen worden. Damals sei die Bergstraße im Außenbereich mit 

einer „staubfreien“ Fahrbahn als Provisorium angelegt worden, um der damals 

vereinzelt entstehenden (Außenbereichs-)Bebauung eine verkehrsmäßige  

Erschließung zu verschaffen. Ein Bauprogramm für die Herstellung als  

Anbaustraße (oder wenigstens Teilstrecke einer solchen) mit sämtlichen vorgese-

henen Teileinrichtungen existierte damals nicht. Es sei von der Beklagten erst im 

Zuge der aktuellen Ausbaumaßnahmen 2020 erstellt worden, nachdem die Straße 

infolge der zunehmenden Bebauung zumindest einseitig Anbaufunktion erhalten 

hatte. Deshalb könne auch die Errichtung der Straßenbeleuchtung im Jahr 1984 

nicht als fristauslösender Herstellungsbeginn gewertet werden. Denn sie habe 

nicht der Umsetzung einer weitergehenden Planung gedient, die auf die techni-

sche Herstellung der gesamten Anbaustraße (oder Teilstrecke) einschließlich aller 

vorgesehenen Teileinrichtungen ausgerichtet gewesen wäre (UA Rn. 31). 

 

3. Das Urteil des BayVGH ist aus Sicht der Landesanwaltschaft sehr zu begrüßen. 

Die Entscheidung klärt die Auslegung des landesrechtlichen Rechtsbegriffs des 

„Beginns der erstmaligen technischen Herstellung einer Erschließungsanlage“, der 

nach Maßgabe des Art. 5a Abs. 7 Satz 2 KAG eine Höchstfrist von 25 Jahren für 

die Erhebung von Erschließungsbeiträgen auslöst. Das Abstellen auf die erste 

sichtbare Baumaßnahme („erster Spatenstich“), mit der das gemeindliche Baupro-

gramm für eine bestimmte Erschließungsanlage verwirklicht werden soll, über-

zeugt dogmatisch und liefert ein praxistaugliches Abgrenzungskriterium etwa zu 

Fällen, in denen eine Gemeinde zunächst lediglich eine „staubfreie“ Fahrbahn als 

Provisorium anlegen wollte, um für anliegende Grundstücke eine Bebauung zu  

ermöglichen. Der Begriffsklärung dürfte erhebliche praktische Bedeutung zukom-

men, da die Entstehungsgeschichte der hier streitgegenständlichen Anbaustraße  

Parallelen zu einer Vielzahl vorhandener kleinerer Anbaustraßen aufweisen dürfte 

(siehe zu weiteren Fallbeispielen sowie für weiterführende Hinweise zu Art. 5a 

Abs. 7 Satz 2 KAG auch S. 7 bis 27 der „Erläuterungen zum Vollzug des Gesetzes  
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zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes vom 8. März 2016 (GVBl. S. 36)“, 

die mit IMS vom 12.07.2016 (Az. IB4-1521-1-25) eingeführt wurden).  

 

 

Höfler 
Oberlandesanwalt 
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